
 

 

Merkblatt/ Zusammenfassung 

Freischneiden von öffentlichen Verkehrsflächen 

Hecken, Sträucher und Bäume rechtzeitig zurückschneiden 

 

 

- Über die Fahrbahn ragende Äste von Baumkronen oder Sträuchern sind so 
zurückzuschneiden, dass der Luftraum über der Straße mit einer lichten Höhe von 
4,50 m über der Fahrbahn freigehalten wird. Dies stellt eine Durchfahrtshöhe für 
LKW’s bzw. auch Rettungsfahrzeugen sicher. 
 

- Über Geh- und Radwegen sind Hecken, Sträucher und Bäume mit einer lichten Höhe 
von 2,50 m über den Wegen auszuschneiden. 
 

- Seitlich müssen Anpflanzungen mindestens 50 cm Abstand zum Fahrbahnrand haben:  
 

- An Straßeneinmündungen und -kreuzungen müssen Anpflanzungen aller Art so 
niedergehalten werden, dass sie nicht die „Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ 
beeinträchtigen.  

 
- Außerdem ist sorgfältig darauf zu achten, dass Verkehrszeichen, Verkehrsspiegel und 

Straßenleuchten nicht durch Anpflanzungen verdeckt werden. Die Anpflanzungen 
sind so zurückzuschneiden, dass die Verkehrszeichen von den Verkehrsteilnehmern 
ständig rechtzeitig ohne Sehbeeinträchtigungen wahrgenommen werden können. 

 
-  Beachten Sie schon vor dem Anpflanzen, welches Ausmaß Sträucher, Bäume und 

Hecken im Laufe der Zeit annehmen können. Halten Sie ausreichend Abstand zur 
Grundstücksgrenze und entscheiden Sie sich für schwach wachsende Pflanzen. 

 
- Denken Sie auch an die Sichtbarkeit Ihrer Hausnummer: Das Hausnummern-Schild 

muss von der Straße aus deutlich sichtbar sein. Die Sichtbarkeit darf nicht durch 
Bäume, Sträucher, Vorbauten, Schilder oder Schutzdächer behindert werden. 
Behinderungen hat der Eigentümer auf eigene Kosten zu beseitigen. Vor allem: Im 
Ernstfall kann dies für Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr oder Polizei wichtig sein und 
Ihnen im Notfall wertvolle Zeit retten. 

 

 

 

 


